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HOCHSCHULE

Langfristige Arbeitsverträge? 
Der Code of Conduct für gute Arbeit in der Wissenschaft wirkt

Mit dem Ziel der Verbesse-
rung der Beschäftigungssituation 
von wissenschaftlichen Mit-
arbeiter_innen haben Vertreter_
innen der staatlichen Hamburger 
Hoch schulen, der Behörde für 
 Wissenschaft und Forschung 
(Federführung), der Gewerk-
schaften und Personalräte von 
März bis Dezember 2013 in 
 einer Arbeitsgemeinschaft unter 
dem Titel „Gute Arbeit an 
 Hamburgs Hochschulen“ eine 
Verständigung über eine Reihe 
konkreter Maßnahmen erzielt. 
Diese zielen zum einen auf 
 gesetzliche Regelungen im 
Hamburgischen Hochschulge-
setz (HmbHG), zum anderen auf 
einen Code of Conduct, d.h. eine 
freiwillige Selbstverplichtung 
der Hochschulen (hlz 8-9/2013, 
12/2013 und 1-2/2014). Die 
 gesetzlichen Änderungen wur-
den mit der Novelle des Hoch-
schulgesetzes im Sommer 2014 

wirksam, die Regelungen des 
Code of Conduct wurden in die 
Ziel- und Leistungsvereinbarun-
gen integriert, die zwischen der 
Behörde und den Hochschulen 
vereinbart wurden sowie an 
 einigen Hochschulen auch in  
den jeweiligen Akademischen 
Senaten behandelt und beschlos-
sen. Nun, gut ein Jahr nach 
 Abschluss der AG-Arbeit, hat 
die Behörde zu einem Treffen 
geladen, auf dem es um die 
 Umsetzung der Maßnahmen 
geht. Gehen die Hochschulen 
nun verantwortungsbewusster 
mit ihrer Personalverantwortung 
um? Wirkt der Code?
Fragen zur Umsetzung  
des Code of Conduct

Für die Sitzung im Januar 
2015 hatte die Behörde im Vor-
feld Fragen zur Umsetzung des 
Code of Conduct verschickt und 
die in der AG beteiligten Vertre-
ter_innen der Uni Hamburg, der 

TU Hamburg-Harburg sowie der 
Hafencity Universität (HCU) ge-
beten, diese zu beantworten. Im 
Folgenden wird auf die Antwor-
ten der Universität Hamburg, der 
mit Abstand größten Hamburger 
Hochschule, eingegangen sowie 
auf die Diskussionen in der AG.

Für wissenschaftliche Mitar-
beiter_innen mit dem Ziel der 
Promotion, so der Kanzler der 
Uni,  gelte nun, dass der Erstver-
trag bei Doktorand_innen grund-
sätzlich drei Jahre bei einem 
 Beschäftigungsumfang von min-
destens 50 Prozent laufe. Dieses 
ist so auch in den Musteraus-
schreibungstexten geregelt, so 
dass sichergestellt wird, dass 
sich alle Bereiche daran halten. 
Abweichungen müssen mit dem 
Personalrat für das Wissen-
schaftliche Personal (WIPR) ab-
gestimmt werden; es darf nur in 
begründeten Ausnahmen davon 
abgesehen werden. Was den 

Vereinbarte Maßnahmen zur Verbesserung  
der  Beschäftigungsbedingungen

Für wissenschaftliche Mit arbeiterInnen mit 
dem Ziel der Promotion wurde gesetzlich fest-
gelegt, dass in Zukunft alle Promotionsstellen 
mindes tens halbe Stellen sein müssen und min-
destens ein Drittel der  Arbeitszeit für das Verfas-
sen der Dissertation zur Verfügung stehen muss. 

Für wissenschaftliche Mit arbeiterInnen mit 
dem Ziel der Habilitation wurde gesetzlich ver-
ankert, dass ihre drei jährige Vertragslaufzeit um 
weitere drei Jahre verlängert wird, wenn ihre 
 Arbeitsergebnisse positiv evaluiert werden.

Für wissenschaftliche Mit arbeiterInnen mit 
ausschließlicher Lehrtätigkeit wurde der Satz in 
das Hochschulgesetz aufgenommen, dass, wenn 
„überwiegend Daueraufgaben in Forschung und 
Lehre wahrgenommen werden, […] hierfür 

 Stellen zur unbefristeten Beschäftigung vorzu-
halten“ sind. Im Code of Conduct  wurde fest-
gehalten, dass die Hochschulen Abweichungen 
von unbefristeter Beschäf tigung bei Dauerauf-
gaben  regelmäßig evaluieren sollen. 

Für wissenschaftliche Mit arbeiterInnen auf 
(drittmittelinanzierten)Projektstellenwurde im 
Code of Conduct festgehalten, dass die Laufzeit 
von Verträgen der Laufzeit der Projektmittel ent-
sprechen muss.

Für Lehrbeauftragte wurde im Code of 
 Conduct fest geschrieben, dass ein angemessener 
Vergütungsanspruch  besteht. Darüber hinaus 
verplichteten sich die Hochschulen, den 
 Umfang der Lehraufträge zu evaluieren und 
 darüber zu berichten.
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Zeitanteil für das Verfassen der 
Dissertation betrifft, so sei hier 
noch ‚Überzeugungsarbeit‘ in 
den Fakultäten zu leisten. Das 
Dekanat der juristischen Fakultät 
ließ verlauten, dass dies wegen 
der Fülle an Aufgaben „nicht 
gehe“, der Kanzler stellte in der 
AG fest, dass es dennoch klap-
pen sollte. Wem der gesetzlich 
verankerte Anspruch nicht zuge-
standen wird, der solle sich zu-
erst beim Dekanat und folgend 
beim Kanzler melden. 

Für wissenschaftliche Mitar-
beiter_innen mit dem Ziel der 
Habilitation wurde festgestellt, 
dass die Bewertungsverfahren in 
fachlicher Zuständigkeit in den 
Fakultäten durchgeführt werden, 

dort jedoch nach erfolgreichen 
drei Jahren nicht immer für wei-
tere drei, sondern teilweise nur 
für ein oder zwei Jahre verlän-
gert werde. Hier sagte der Kanz-
ler zu, die Verwaltung dement-
sprechend anzuweisen.

Zur Entfristung von wissen-
schaftlichen Mitarbeiter_innen 
mit ausschließlicher Lehrtätig-
keit, sofern sie Daueraufgaben 
verrichten, berichtete der Kanz-
ler von einem Bewusstseinswan-
del bei den Dekan_innen. Deren 
Antwort auf die Anforderung 
unbefristete Verträge zu verge-
ben, lautete lapidar: „Langfristige 
Arbeitsverträge? Dann müssen 
wir aber die Probezeit ernst neh-
men…“. So ist es. Wie der Kanz-
ler ausführte, ist mit dem Perso-
nalrat für das Wissenschaftliche 
Personal  (WIPR) vereinbart, für 
den Zeitraum bis zum Jahresen-
de 2015 für befristete Beschäfti-
gung auf Stellen mit Dauerauf-
gaben eine Begründung durch 
die Beschäftigungsbereiche ein-
zureichen. Es ist zudem verein-
bart worden, dass die Begrün-

dungen zunächst bis zum 
Jahresende gesammelt werden 
und dann eine Evaluation statt-
inden soll. Die Frage, wie viele 
der auf befristeten Stellen wahr-
genommenen Daueraufgaben in 
eine unbefristete Beschäftigung 
überführt worden sind bzw. für 
wieviel Stellen dies konkret be-
absichtigt ist, konnte nicht beant-
wortet werden. Es gäbe diese 
Fälle, aber eine Erfassung, ob 
befristete Beschäftigungsver-
hältnisse in unbefristete über-
führt wurden, bildeten die der-
zeitigen Datensysteme nicht ab. 
Hier wird die GEW weiter nach-
fragen.

Für wissenschaftliche Mitar-
beiter_innen auf (drittmitteli-
nanzierten)Projektstellen wurde 
festgehalten, dass, wenn festge-
stellt wird, dass Projekt- und 
Vertragslaufzeit nicht überein-
stimmen, die Anforderung einer 
Begründung durch den Bereich 
erfolgt. Diese Begründungen 
werden bei dem Personalrat für 
das Wissenschaftliche Personal 
(WIPR) eingereicht. Erkennbar 
wurde in der Diskussion das Be-
streben der Personalverantwort-
lichen, nun innerhalb von Pro-
jekten Teilprojekte zu deinieren, 
um die getroffene Regelung zu 
unterwandern. Hier wird die Zu-
kunft zeigen, wie die Projektver-
antwortlichen mit den Vorgaben 
umgehen. Auch hier wird die 
GEW am Ball bleiben und die 
Entwicklung beobachten.

Für Lehrbeauftragte wurde 
festgestellt, dass die Plicht, hie-
rüber gegenüber der Behörde zu 
berichten, mit den Ziel- und Lei-
stungsvereinbarungen 2015/16 
erstmals von der BWF vorgese-
hen ist. 
Der Code wirkt

Seit 2010 setzt sich die GEW 
mit dem Templiner Manifest 
(www.templiner-manifest.de) 
für den „Traumjob Wissen-
schaft“ ein. 2012 haben wir mit 
dem Herrschinger Kodex „Gute 
Arbeit in der Wissenschaft“ 
(www.herrschinger-kodex.de) 
aufgezeigt, wie jede Hochschule 

und jede Forschungseinrichtung 
für berechenbare Karrierewege 
und stabile Beschäftigungsbe-
dingungen sorgen kann. Im 2013 
beschlossenen Aktionspro-
gramm zur Umsetzung des Tem-
pliner Manifests (www.gew.de/
Page25707.html) haben wir 
Bund, Ländern, Hochschulen, 
Forschungseinrichtungen und 
den Tarifpartnern konkrete 
Schritte auf dem Weg zum 
„Traumjob Wissenschaft“ vorge-

schlagen, außerdem im Köpeni-
cker Appell (www.gew.de/Koe-
penicker_Appell.html) drei 
Sofortforderungen an die neue 
Bundesregierung adressiert. 
Steter Tropfen höhlt den Stein. 
Heute leugnet niemand mehr die 
massiven Probleme, Verbesse-
rungen werden in Aussicht ge-
stellt – das Templiner Manifest 
wirkt in Bund, Ländern und an 
den Hochschulen. Der Hambur-
ger Code ist ein Erfolg auch der 
bundesweiten Aktivitäten der 
GEW für den „Traumjob Wis-
senschaft“.

Abschließend wurde in der 
AG die Vereinbarung getroffen, 
sich in einem Jahr erneut zu tref-
fen, um die Umsetzung des 
Codes weiter zu diskutieren und 
gegebenenfalls nachzusteuern.

FREDRIK DEHNERDT 

stellvertretender Vorsitzender  

GEW Hamburg

„Langfristige Arbeits- 
verträge? Dann müssen 
wir aber die Probezeit 

ernst nehmen…“

Eine Erfassung, ob 
befristete Beschäftigungs-
verhältnisse in unbefriste-

te überführt wurden, 
bilden die derzeitigen 

Datensysteme nicht ab


